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Schülerinnen- und schülerindividuelle Formulierung, z. B.:


	Rechte des Betriebsrats

	
	
	
	Mitbestimmungsrecht

	
	
	Mitwirkungsrecht
	

	
	Informations- und 
Beratungsrecht
	
	

	Beschreibung
	
Das Informations- und 
Beratungsrecht bedeutet, dass in wirtschaftlichen Angelegenheiten der Betriebsrat über geplante Änderungen informiert werden muss.

Der Betriebsrat hat das Recht sich dazu zu äußern und die Geschäftsführung zu beraten.

Entscheidungen können aber ohne Zustimmung des Betriebsrates von der 
Geschäftsführung getroffen werden.
	
Der Betriebsrat hat ein 
Mitwirkungsrecht in 
personellen Angelegenheiten wie Einstellungen, 
Versetzungen und Entlassungen. 

Er kann die Zustimmung verweigern, wenn wichtige Gründe vorliegen, um die Interessen der Beschäftigten in Personalentscheidungen zu wahren.
	
In sozialen Angelegenheiten wie Urlaubsplanung, Arbeitszeit, sozialen 
Einrichtungen und Entlohnung ist der Betriebsrat gleichberechtigter 
Verhandlungspartner der Geschäftsführung. 

Ohne seine Zustimmung können keine betrieblichen Einigungen erzielt werden.

	Beispiele
	
· Neubau
· Lieferantenwechsel
	
· Versetzungen
	
· Kamera im Pausenraum

	Bereich
	wirtschaftlicher Bereich
	personeller Bereich
	sozialer Bereich
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Schülerinnen- und schülerindividuelle Durchführung des Gesprächs.

